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roristischen Handlungen ein Ende zu setzen, und gleichzeitig bekräftigend, dass der Terro-
rismus in allen seinen Arten eine der schwersten Bedrohungen des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit darstellt und dass alle terroristischen Handlungen verbrecherisch 
und nicht zu rechtfertigen sind, ungeachtet ihrer Beweggründe und gleichviel wo, wann 
und von wem sie begangen werden,  

 zutiefst besorgt darüber, dass seine Resolutionen 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 
(2014) und 2258 (2015) bisher nicht wirksam durchgeführt wurden, und in dieser Hinsicht 
alle Parteien an ihre rechtlichen Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht und 
den internationalen Menschenrechtsnormen sowie allen einschlägigen Beschlüssen des Si-
cherheitsrats erinnernd, insbesondere, dass sie alle Angriffe auf Zivilpersonen und zivile 
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